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Vorwort  II 

1 Vorwort 

Die Leserinnen und Leser sollen: 
− Einen Überblick erhalten über die Projektentwicklung von Hochbauvorhaben generell an-

hand der SIA Ordnung 112, und im Spezifischen in der Stadt Zürich  
− Einen Einblick erhalten in die Organisation und den Ablauf der strategischen Planung von 

komplexen Hochbauvorhaben mit vorwiegend privater Nutzung, ganz oder teilweise finan-
ziert und erstellt durch die öffentliche Hand. 

− Eine Checkliste oder einen Normablauf über die Phase „strategische Planung“ erhalten im 
Sinne einer Handlungsanweisung 

 
Ein besonderer Dank geht an Prof. Dr. Kuno Schedler und die Mitarbeitenden des Amtes für 
Hochbauten, welche mir in Form von Gedankenaustausch zu Beginn geholfen haben. 
 
 
Bern, im November 2012 Wiebke Rösler Häfliger 
 



Zusammenfassung  III 

2 Zusammenfassung 

Die Projektentwicklung, die Planung, der Bau und die Bewirtschaftung von Hochbauvorha-
ben wird in der Schweiz durch den Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein (SIA) 
mit verschiedensten Normen und Ordnungen unterstützt. 
Die Stadt Zürich ist neben Bund und den grösseren Kantonen eine der grössten öffentlichen 
Bauherrschaften der Schweiz, das jährliche Investitionsvolumen der Hochbauten des Verwal-
tungsvermögens beläuft sich auf CHF 250 – 350 Mio. Um die Hochbauprojekte möglichst 
effizient abwickeln zu können, wurde in Anlehnung an den SIA ein Verfahrenshandbuch er-
arbeitet, in welchem die verschiedenen am Bau beteiligten Rollen definiert, und die Prozesse 
dargestellt sind.  
In der Stadt Zürich sind zur Zeit verschiedene Bauten in Planung welche den Rahmen von 
rein städtischen Projekten sprengen indem Private in irgendeiner Form mit von der Partie 
sind. Diese Projekte sind von grosser politischer Relevanz und meist sehr präsent in der Öf-
fentlichkeit.  
Die vorliegende Arbeit analysiert die Anfangsphasen der beiden sehr komplexen Projekte 
„Stadion Zürich“ und „Sanierung Kongresshaus“ und versucht Schlussfolgerungen für nächs-
te Projekte zu ziehen. Anhand der beiden Projekte wird aufgezeigt, dass gerade solch komple-
xe Projekte nach den bewährten Abläufen abgewickelt werden sollten. 
Dabei sprengt die Komplexität der Aufgabenstellung den Umfang der Arbeit deutlich. 
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4 Einführung 

Bei Hochbauvorhaben (meist Grossprojekte), welche in Zusammenarbeit mit Privaten (Stif-
tungen, Clubs, etc.) entwickelt werden müssen, stellen sich immer in etwa dieselben Fragen, 
beziehungsweise es tauchen ähnliche Schwierigkeiten auf. Charakteristisch für den Start die-
ser Projekte ist das Fehlen der strategischen Planung, das heisst, es existieren weder Betriebs-
konzepte noch Businesspläne und die Finanzierung ist nicht geklärt. Oft, zm Beispiel beim 
Stadion Zürich, möchte man der Bevölkerung so rasch wie möglich Resultate präsentieren, 
die Vorstellungen von Kosten und Terminen sind häufig sehr optimistisch und der Druck auf 
die Verwaltung das Projekt vorwärtszutreiben ist aufgrund dieser Vorstellungen extrem gross. 
Unter dem Start verstehe ich das Einberufen einer ersten Sitzung, den konkreten Arbeitsbe-
ginn und nicht nur die Lancierung der Idee. 
 
Definitionsversuch dieser Hochbauprojekte: Es handelt sich um Bauvorhaben, welche keine 
wirtschaftliche Rendite versprechen aber eine Ausstrahlung für die Stadt haben können. Da-
durch sind sie für private Investoren uninteressant, es finden sich keine, für die Stadt hinge-
gen, sind sie aus Standortüberlegungen interessant und damit politisch gewünscht. Diese 
Hochbauten sind jedoch nicht zwingend notwendig um eine öffentliche Aufgabe erfüllen zu 
können wie zum Beispiel ein Schulhaus, und es ist durchaus umstritten ob Steuergelder dafür 
investiert werden sollen. Die Nutzung und häufig auch der Betrieb sind privat.  
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5 Leistungsmodell des SIA und die Interpretation in der Stadt Zürich 

5.1 Erläuterungen 

5.1.1 SIA Ordnung 112 

Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein SIA hat ein Leistungsmodell entwi-
ckelt, wie Hochbauvorhaben abgewickelt werden sollen, wer in welcher Rolle welche Leis-
tung zu erbringen hat und welche Entscheidungen zu treffen sind. Es ist in sechs Phasen und 
zwölf Teilphasen gegliedert und umfasst den gesamten Lebenszyklus einer Baute. Die Ziele 
sind jeweils aus Sicht des Auftraggebers formuliert. Es wird dabei festgestellt, dass Nutzung 
und Betrieb eines Bauwerkes die Projektierung stark beeinflussen. Bevor denn mit der eigent-
lichen Projektierung begonnen werden kann, gilt es Verschiedenes abzuklären, Machbarkeit, 
Bedarfsanalysen, kurz, der gesamte Lebenszyklus eines Gebäudes muss betrachtet werden. 
Die SIA Ordnung 112 soll „...Planern wie Auftraggebern ermöglichen, Zusammenarbeitsfor-
men zu entwickeln, die heutigen Marktanforderungen entsprechen.“ Dabei soll die Leistungs-
beschreibung Projektbezogen definiert und beschrieben werden. Es werden zwei Rollen defi-
niert: diejenige des Auftraggebers und diejenige des Planers. 
 

5.1.2 Stadt Zürich 

In der Stadt Zürich werden Investitionen in Hochbauten nach Leitlinien getätigt, welche der 
Stadtrat 2005 festgelegt hat. Diese Leitlinien sind im Dokument Investitionspolitik Hochbau-
ten „Zürich baut – gut und günstig“ vom 24. August 2005 festgeschrieben. 
 
Die Stadt Zürich hat in Anlehnung an die SIA Ordnung 112 ein Verfahrenshandbuch entwi-
ckelt, wie Hochbauvorhaben entwickelt und gebaut werden sollen. Es ist für eigene Hochbau-
vorhaben der Stadt Zürich durch den Stadtrat verbindlich erklärt, also zwingend anzuwenden. 
Hintergrund des Verfahrenshandbuches ist die Erkenntnis, dass nicht bauen günstiger ist als 
bauen, also ist das Buch so aufgebaut, dass zuerst geklärt werden muss ob betrieblich opti-
miert werden kann bevor eine bauliche Lösung des Bedarfs angestrebt wird. Das Verfahrens-
handbuch richtet sich in erster Linie an die Betreibenden und Nutzenden von städtischen 
Hochbauten und möchte aufzeigen welche Rechte aber auch Pflichten sie in ihrer Rolle wäh-
rend der Entwicklung von Hochbauprojekten haben und was sie „...vom Hochbaudepartement 
erwarten können.“ Den beauftragten Architektinnen und Ingenieuren werden die spezifischen 
Rollen und Leistungen der Stadt Zürich näher gebracht. Die Leistungen der Auftraggeberin 
werden im Verfahrenshandbuch aufgeteilt beziehungsweise näher definiert. Im Gegensatz zur 
SIA-Ordnung 112 definiert die Stadt Zürich vier am Lebenszyklus einer Baute beteiligte städ-
tische Rollen: Nutzende / Mietende, Betreibende, Eigentümervertretung und Bauherrenvertre-
tung. Im Verfahrenshandbuch werden Eskalationsschritte vorgesehen, damit die Projekte 
möglichst rasch vorankommen und nicht durch interne Patsituationen blockiert sind. 
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5.1.2.1 Rollen 

Nutzende / Mietende 
Die Nutzenden bzw. Mietenden sind Organisationseinheiten oder Privatpersonen, die ein Ob-
jekt nutzen und/oder mieten. (Stadt Zürich, 2008: S 3)„Die Nutzenden sind bei stadteigenen 
Bauten entweder die Angestellten oder die Bevölkerung.“ 

Betreibende 
Technische Dienste oder Organisationseinheiten welche ein Objekt betreiben. (Stadt Zürich, 
2008: S 3)„ „Die Betreiberin ist Bewirtschafterin, Verwalterin und Dienstleisterin eines Ge-
bäudes oder einer Anlage. Betreiberin der Verwaltungsbauten ist die Immobilienbewirtschaf-
tung (IMMO), bei anderen Gebäuden und Anlagen sind es die Dienstabteilungen oder Werke. 
Die Betreiberin ist sowohl für die kaufmännische Bewirtschaftung / Verwaltung der Liegen-
schaft als auch für die technische und infrastrukturelle Bewirtschaftung (zB technischer 
Dienst, Hausdienst) zuständig.“ 

Eigentümervertretung 
(Stadt Zürich, 2008: S 3)„ „Die Eigentümervertreterin ist Portfoliomanagerin, Vermieterin 
und Auftraggeberin für dauerhafte und nachhaltige Baudienstleistungen. IMMO und Liegen-
schaftenverwaltung (LV) vertreten die Eigentümerin Stadt. Dieser gehören der Grund und 
Boden sowie die sich darauf befindlichen Bauten. Als Eigentümervertreterin sind IMMO und 
LV sowie die eigenständigen Betriebe demzufolge die Auftraggeberinnen für das AHB. Zu 
den Auftraggeberinnen zählen auch noch stadtnahe Institutionen und Stiftungen.“ 

Bauherrenvertretung 
(Stadt Zürich, 2008: S 3)„ „Die Stadt Zürich ist bei städtischen Bauten und Anlagen Bauher-
rin. Vertreter der Bauherrin ist das Amt für Hochbauten (AHB) als Baufachorgan der Stadt 
Zürich. Es entwickelt, plant und führt die Bauprojekte. Das AHB ist in dieser Rolle auch 
Treuhänder der Bauethik, der Baukultur und der Nachhaltigkeit im Bauen. Aktiv werden kann 
der Bauherrenvertreter AHB dann, wenn ihm die Eigentümervertreterin der Stadt einen Auf-
trag erteilt.“  
 

5.2 Strategische Planung (SIA Phase 1) 

5.2.1 SIA 112 

Der SIA geht davon aus, dass bereits in dieser Phase bestimmte Leistungen von extern beauf-
tragten Planern erbracht werden. Ziel dieser Phase ist die Definition von Bedürfnissen, Zielen 
und Rahmenbedingungen einerseits und die Festlegung von Lösungsstrategien andererseits. 
Mich interessieren in dieser Phase die Leistungen und Entscheide, welche die Bauherrschaft 
erbringen beziehungsweise fällen muss. Der SIA macht hier folgende Angaben: 
Der Auftraggeber muss die übergeordneten Rahmenbedingungen und Ziele definieren, er 
muss die durch die Planenden erarbeiteten Lösungsstrategien bewerten und sich auf eine fest-
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legen. Der Planer wird in dieser Phase Lösungsalternativen erarbeiten mit Kostenschätzungen 
und der Schätzung des Zeitbedarfs. 
 

5.2.2 Städtische Schritte 

5.2.2.1 Strategie (der Stadt, des Departements, der Dienstabteilung) 
Das Verfahrenshandbuch definiert vor der SIA-Phase der strategischen Planung noch eine 
Strategiephase. Ziel dieser Phase ist die Überprüfung des Bedürfnisses. Die Eigentümervertre-
tung muss überprüfen, ob das angemeldete Bedürfnis sich von einer Strategie ableitet.  
 

 
 
Abbildung 1: Strategie (Stadt Zürich, 2008) 
 
(Stadt Zürich, 2008: S 4)„Ziel:  
• Das künftige Angebot an Infrastruktur zur Umsetzung der politischen Visionen ist defi-

niert. Menge und Qualität sind grob festgelegt, und die Akzente sind gesetzt.  
• Nachhaltigkeitsziele sowie Unterhalts- und Nutzungsstrategie stehen fest. 
• ...“ 
Oder anders ausgedrückt: die Bevölkerung respektive ihre Interessenvertretungen melden sich 
zu Wort und stellen ihre Forderungen (Ansprüche). 
Der Stadtrat formuliert den Grundsatz, dass ohne übergeordnete Strategie nichts geplant und 
gebaut wird.  
In den Legislaturrichtlinien 2006 -2010 werden unter dem Schwerpunkt „planen und bauen 
für die Stadt von morgen“ die drei Projekte Kunsthaus-Erweiterung , Stadion Zürich und 
Kongresszentrum erwähnt. In den Legislaturrichtlinien 2010 – 14 formuliert der Stadtrat erst 
ganz am Schluss: „Weiterverfolgen wird die Stadt auch Initiativen und Projekte, die im Rah-
men des Legislaturschwerpunkte 2006 – 2010 entstanden und etabliert wurden. (…) Baupro-
jekte, wie die Kunsthaus-Erweiterung, das Kongresszentrum, (…) oder die Neuausrichtung 
des Stadions Zürich werden auch in der laufenden Legislatur vorangetrieben.“ Menge, Quali-
tät, Nutzung, etc. bleiben unerwähnt. 
Federführung haben hier laut Verfahrenshandbuch die Nutzenden und Betreibenden, das wäre 
im Fall Stadion Zürich die Nutzenden, also Bevölkerung und Fussballclubs, denn die Rolle 
der Betreibenden steht hier ja noch gar nicht fest (ist es eine noch zu gründende Betriebsge-
sellschaft, ist es das Sportamt der Stadt Zürich, oder sind es die Clubs selber?) Im Stadion 
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Letzigrund sind heute die Clubs die Nutzenden und das Sportamt ist der Betreiber. Die Initia-
tive für das sich heute in Entwicklung befindliche Fussballstadion kam vom Stadtrat als Ant-
wort auf das Scheitern des von der Credit Suisse entwickelten „Pentagon“ (ein Fussballstadi-
on mit 30 000 Sitzplätzen und Mantelnutzung). 
 

5.2.2.2 Bedarfserhebung (SIA Phase 1) 
In dieser Teilphase hat die Eigentümervertretung zusammen mit den Betreibenden die Feder-
führung. Hinweis auf die Strategie bzw. den Masterplan: (Stadt Zürich, 2005: S 10) „Die Stra-
tegien bilden die Basis, nach der alle Hochbauinvestitionen auszurichten sind“ Federführung 
liegt hier bei den Betreibenden. 

 
 
Abbildung 2: Bedarfserhebung (Stadt Zürich, 2008) 
 

Finanzlage (SIA Phase 1) 
Die Sicherstellung der Finanzierung ist das Ziel dieses städtischen Schrittes. Das Vorhaben 
soll im Investitionsplan des Stadtrates enthalten sein. Hier wird noch einmal geprüft, ob für 
das Projekt die Strategie feststeht, Federführung hat die Eigentümervertretung. Als Stolper-
stein ist explizit erwähnt, dass die politischen Ziele des Stadtrates aus finanziellen Gründen 
nicht umsetzbar sind.  

 
 
Abbildung 3: Finanzlage (Stadt Zürich, 2008) 
 

5.2.2.3 Projektdefinition (SIA Phase 2) 
Die Projektdefinition ist ein sehr wichtiger Schritt bevor ein Projekt wirklich startet. Deswe-
gen wurde in Abweichung zur SIA 112 dieser Schritt vorgezogen. Hier zeigt das Verfahrens-
handbuch wichtige Fragen im Sinne einer Checkliste auf zum Beispiel, ob die Dringlichkeit 
richtig beurteilt wurde (denn nicht jedes Projekt muss subito umgesetzt werden). Auch die 
Frage nach dem adäquaten baulichen und betrieblichen Standard wird hier gestellt. Die Feder-
führung ist in dieser Phase geteilt zwischen Eigentümervertretung und Betreibenden. Die Ei-
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gentümervertretung stellt sicher dass das Projekt vorwärtsgetrieben wird. Die Betreibenden 
lösen das Projekt aus, indem sie es bei der Eigentümerin bestellen 
Ziel dieser Phase ist die genaue Ausweisung der Bedürfnisse, wie Raumprogramm, Standort-
bedingungen etc. Als Resultat dieser Phase wird erwartet, dass der Umfang des Projekts defi-
niert ist. Das Vorgehen und die Organisation des Projektes sollen definiert sein. Die Rolle der 
Betreibenden umfasst hier im Wesentlichen die Definition der Projektziele und das Erstellen 
eines ersten Raumprogramms, sowie die Auslösung des Projektes mit Bestellung an die Ei-
gentümer. Die Rolle der Bauherrenvertretung beschränkt sich in dieser Phase auf die Analyse 
des Standortes.  
 

 
 
Abbildung 4: Projektdefinition (Stadt Zürich, 2008) 
 
Beim Stadion Zürich übernahm das Amt für Städtebau diese Aufgabe. Als Stolpersteine wer-
den unter anderen genannt: unrealistische Rahmenbedingungen, zu schwaches Argumentari-
um um Gegnerschaft zu überzeugen (im Hinblick auf die Kreditbeschaffung beim Volk). 
 

5.3 Vorstudie (SIA Phase 2) 

5.3.1 SIA 112 

In dieser Phase werden das Vorgehen und die Projektorganisation festgelegt, sowie die Mach-
barkeit überprüft. Am Ende dieser Phase muss der Auftraggeber einen Grundsatzentscheid 
fällen: Will er auf das Projekt eintreten oder nicht. Der Auftraggeber legt den Rahmen der 
Kosten fest oder bestimmt sogar ein Kostendach aufgrund der Kostenschätzung des Planers. 

5.3.2 Städtische Schritte 

5.3.2.1 Machbarkeit (SIA Phase 2) 
In dieser Phase wird die Machbarkeit des Projektes abgeklärt, eine Kernkompetenz des AHB. 
Ziel ist der Abgleich von Anforderungen mit den Kapazitäten des Standortes. Die Realisier-
barkeit des Projektes ist nach dieser Phase geklärt. Als Resultat wird der Nachweis der Mach-
barkeit am gewählten Standort erwartet, inklusive Kosten- und Terminrahmen. 
Die Betreibenden erstellen eine Betriebskostenschätzung. Beim Stadion hat das Finanzdepar-
tement einen Businessplan erstellt in welchem die Betriebskosten geschätzt werden.  
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Abbildung 5: Machbarkeit (Stadt Zürich, 2008) 
 

5.3.2.2 Definitive Bestellung 
Betriebskonzept, Raumprogramm und Kosten-nutzen-Rechnung liegt vor. Der Projektie-
rungskredit ist gesprochen, der Projektrahmen ist vereinbart. Die Federführung liegt in dieser 
Phase bis zum Planerwahlverfahren bzw. bis zum Architekturwettbewerb noch bei der Eigen-
tümervertretung. Ab Wettbewerb übernimmt das Amt für Hochbauten die Federführung. 
Erst nach dieser Phase wird eine Projektorganisation mit Pflichtenheft etabliert. 
 

 
Abbildung 6: definitive Bestellung (Stadt Zürich, 2008) 
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6 Aktuelle Hochbauvorhaben der Stadt Zürich 

6.1 Fussballstadion 

Auf dem Areal Hardturm in Zürich stand seit 1929 das Heim-Stadion des Fussballclubs 
Grasshopper Club Zürich (GCZ), das Stadion Letzigrund hingegen teilte sich der Fussballclub 
Zürich (FCZ) mit dem Leichtathletik-Club Zürich (LCZ). In den neunziger Jahren hatten bei-
de Stadien einen erheblichen Instandsetzungsbedarf. 
Die Hardturm AG, Eigentümerin des Hardturmstadions, einigte sich 1998 mit der Stadt Zü-
rich auf die Planung eines neuen multifunktionalen Stadions (Fussball und Leichtathletik) auf 
dem Areal Hardtum. Nach Durchführung eines Architekturwettbewerbs liess die Hardturm 
AG das Stadionprojekt jedoch fallen. In der Folge übernahm die Credit Suisse das Grundstück 
von der Hardturm AG und entwickelte ein reines Fussballstadion mit Mantelnutzung, welches 
beiden Clubs dienen sollte. Die Stadt beteiligte sich durch einbringen von angrenzendem 
Land an der Trägerschaft Stadion Zürich AG. Das Stadion Letzigrund sollte nur noch für die 
Leichtathletik  und den Breitensport zur Verfügung stehen. 
Im April 2002 wurde der Öffentlichkeit das Siegerprojekt des Wettbewerbs, das „Pentagon“ 
vorgestellt, im Dezember desselben Jahres erhielt die Schweiz den Zuschlag für die EURO 08 
wodurch das Projekt plötzlich unter enormem Zeitdruck stand. 
 

 
Abbildung 7: „Pentagon“ (Der Sonntag, 9. Mai 2009) 
 
Die Bevölkerung der Stadt Zürich bewilligte im September 2003 einen Kredit über  
CHF 47.5 Mio. Rekurse verschiedenster Interessengruppen verhinderten das Projekt in der 



  14 

Folge um Jahre. Infolge dieser Rekurse war klar, dass für die EURO 08 auf das in Rekordzeit 
entwickelte und gebaute Stadion Letzigrund zurückgegriffen werden musste. Die beiden 
Clubs benutzen seither gemeinsam das Stadion Letzigrund als Heimstätte. 
 

 

Abbildung 8: Stadion Letzigrund 
 
Im Frühling 2009 liess die Credit Suisse das Projekt „Pentagon“ fallen und schlug der Stadt 
einen Landabtausch vor. Die Credit Suisse wollte auf ihrem Teil Wohnungen und Geschäfts-
räume realisieren, die Stadt hätte ein reines Fussballstadion auf ihrem Anteil realisieren kön-
nen. Der Stadtrat stimmte diesem Vorgehen Ende Mai 2009 zu und startete damit das Projekt 
Stadion Zürich welches ich hier näher betrachten werde. 
 

6.2 Kongresshaus 

1937 haben die Stadt Zürich und die Tonhallegesellschaft in Zürich eine gemeinsame Stiftung 
unter dem Namen „Stiftung Tonhalle- und Kongressgebäude“ errichtet, welche sich seit 1975 
kurz „Kongresshaus-Stiftung“ nennt. Zweck der Stiftung ist die Erstellung und der Betrieb 
eines Tonhalle- und Kongressgebäudes am General Guisan-Quai, damals im Hinblick auf die 
bevorstehende Landesausstellung 1939. Das Kongresshaus wurde in den Jahren 1937 bis 
1939 von den Architekten Max Ernst Haefeli, Werner Moser und Rudolf Steiger gebaut. Es 
umfasst die 1880 durch die Wiener Architekten Fellner und Helmer erbaute Tonhalle. Die 
Tonhalle zeichnet sich durch eine hervorragende Akustik aus. Der gesamte Gebäudekomplex 
steht heute unter Denkmalschutz.  
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Luftaufnahme des Kongresshauses im ursprünglichen Zustand. Beachtenswert sind der Gartenhof und die Dachterrasse. 
Bild: Hans Finsler, Photoswissair 
 
Abbildung 9: Kongresshaus damals (http://www.prokongresshaus.ch/kongresshaus.htm) 
 
Finanziert wird die Stiftung durch die Stadt Zürich, die Tonhalle-Gesellschaft stiftete ihre 
Liegenschaft. Die Stiftung ist für den Unterhalt der Gebäude zuständig. 
Da das Kongresshaus einen erheblichen Unterhaltsbedarf hat, hätte es einem modernen Kon-
gresszentrum weichen sollen, das Projekt des bekannten Architekten Rafael Moneo wurde 
aber 2008 an der Urne abgelehnt. Die Architektenverbände liefen Sturm gegen den geplanten 
Abriss des unter Schutz stehenden Kongresshauses.  
Nach dem Nein zum Moneo-Projekt war eine neue Strategie gefragt. Die Kongresshaus-
Stiftung gab daher eine Studie zur Zukunft des Zürcher Kongresswesens beim Gottlieb Dutt-
weiler Institute (GDI) in Auftrag. Gleichzeitig formierte sich eine Gruppe von Architekten 
und Musikinteressierten und schlug der Stadt vor, aus dem Kongresshaus ein Kulturhaus zu 
machen. Die GDI Studie kommt zum Schluss, dass sich ein neues Kongresszentrum sowie 
das bestehende Kongresshaus durchaus ergänzen könnten, eine klare Positionierung der bei-
den Häuser vorausgesetzt.  
Der Stadtrat hingegen wollte sich seit dem Nein zum Moneo Projekt Kongresszentrum über 
seine Strategie für das Kongresshaus nicht festlegen, aber er setzte am 30. September 2009 
einen achtköpfigen Planungsausschuss ein mit dem knappen Auftrag, die Übergangszeit im 
Kongresshaus bis zur Eröffnung des neuen Kongresszentrums zu planen. Dabei (Anhang 1, 
2009):„hat der Planungsausschuss folgende Leitplanken zu beachten: 
- (…) 
- Kongresshaus und Tonhalle müssen so optimiert werden, dass Zürich auch in den Über-

gangsjahren Platz für Kongresse und weitere Veranstaltungen anbieten kann. 
- Die baulichen und betrieblichen Vorschläge für das Kongresshaus sollten so sein, dass 

damit künftige Nutzungen nicht präjudiziert werden“ 
  

http://www.prokongresshaus.ch/kongresshaus.htm�
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6.3 Kongresszentrum 

Der politische Wille ist klar, Zürich braucht ein Kongresszentrum um grosse internationale 
Kongresse austragen zu können, private Investoren gibt es vorerst keine, es ist letztlich un-
klar, wer das Zentrum betreiben wird und es ist unklar wer finanziell investiert. Wenn es die 
Stadt sein wird, wird zu diskutieren sein, ob sie auch Eigentümerin des Hauses sein wird. Es 
fehlt zudem eine klare Strategie, beziehungsweise ein Betriebskonzept in Zusammenhang mit 
dem heutigen Kongresshaus, welches wie erwähnt, in einem desolaten Zustand ist. 
(Anhang 1, 2009) „Der Stadtrat selber ist weiterhin überzeugt, dass Zürich ein Kongresszent-
rum braucht. Er hat darum die Planung für ein neues Kongresszentrum neu gestartet. Als ers-
tes wird derzeit der Standort evaluiert, als zweites dann die konkrete Planung an die Hand 
genommen.“ 

6.4 Weitere Projekte (auf welche nicht näher eingegangen wird) 

6.4.1 Eis- und Volleyballarena  

Angestossen vom Eishockeyclub Zürich, zusammen mit dem Volleyballclub Vollero Zürich, 
soll eine Eis- und Volleyballarena entstehen auf städtischem Land. Die Finanzierung ist rein 
privat angedacht, beziehungsweise die Stadt fungiert als Darlehensgeberin. Weil die Stadt 
Darlehensgeberin sein wird und weil die Stadt das Land im Baurecht zur Verfügung stellen 
wird, übernimmt das Amt für Hochbauten zumindest die Federfürung bei der Durchführung 
des Projektwettbewerbes. 
Die weiteren Schritte sind noch nicht definiert. 

6.4.2 Kunsthauserweiterung:  

Schwieriger aber letztlich gelungener Start in Zusammenarbeit mit privater Trägerschaft, lan-
ge kein Betriebskonzept. Die Finanzierung wird hälftig getragen durch die öffentliche Hand 
und durch privates Mäzenatentum.  

6.4.3 Rehaklinik 

Private Initiative zum Bau einer Rehabilitationsklinik eventuell in Zusammenarbeit mit einem 
städtischen Spital und auf städtischem Land. 
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7 Analyse am Beispiel des Projektes „Stadion Zürich“ 

7.1 Der Arbeitsbeginn 

Im Sommer 2009 gab die Trägerschaft Stadion Zürich, bestehend aus der Stadt Zürich und der 
Credit Suisse, bekannt, dass das bisherige Stadionprojekt auf dem Hardturmareal nicht reali-
siert werden kann und dass die Stadt die Federführung für ein kleineres Stadion ohne Mantel-
nutzung (20 000 Sitzplätze) auf ihrem Landanteil übernimmt. Gleichzeitig wurde bekannt 
gegeben, dass dies Stadion auf 100 Mio. CHF geschätzt wird und dass mit dem Anpfiff im 
Sommer 2014 gerechnet werden dürfe. Federführung hätte hier nach Verfahrenshandbuch die 
Eigentümervertretung, da die Idee aber war, später eine Stadion AG zu gründen welche das 
Projekt realisiert, musste diese Rolle als Platzhalter jemandem zugewiesen werden. Der Stadt-
rat setzte eine Taskforce ein, welche am 10. September 2009 ihre Arbeit aufnahm und vorerst 
bis zur Projektdefinition (SIA Phase 1 bis vor Architekturwettbewerb) in Charge bleiben soll-
te. Der knappe Auftrag an die Taskforce war, für CHF 100 Mio. bis 2014 ein Fussballstadion 
zu realisieren. Die Leitung der Taskforce wurde dem Departementssekretär des Hochbaude-
partementes übertragen. Mitglieder waren der Direktor Amt für Städtebau (AfS), die Direkto-
rin Amt für Hochbauten (AHB), die stellvertretenden Direktoren des Finanz- und Sportamtes, 
Kadermitarbeitende von Tiefbauamt, Stadtpolizei, Liegenschaftenamt, Rechtsdienst, sowie 
zwei operative Projektleiterinnen der beiden Ämter AfS und AHB.  
Da das Stadion keinen Platz in der Investitionsplanung der Stadt (bewirtschaftet durch die 
IMMO) hat, war die erste Finanzierungsidee Folgende:  
- FIFA    10 Mio. 
- Clubs zusammen:  5 Mio. 
- Stadt:   10 Mio. 
- Dritte, Volksaktie:  5 Mio. 
- Rest:   Kredit der durch die zu gründende AG aufgenommen wird 
 
Der Betrieb sollte später ebenfalls durch diese Stadion AG sichergestellt werden. Vor der Er-
arbeitung einer Machbarkeitsstudie muss das Betriebskonzept mit Raumprogramm geklärt 
werden, diese Rolle übernahm ein externer Planer zusammen mit dem Sportamt. 
Die Erarbeitung von Machbarkeitsstudien ist eine Kernaufgabe des AHB, die Federführung 
wurde zu Beginn dem Amt für Städtebau zugewiesen, deren Kernkompetenz hingegen besteht 
in der Erarbeitung von städtebaulichen Leitbildern.  
An der ersten Sitzung der Taskforce wurde der Auftrag geklärt und der Terminplan samt Ri-
siken erläutert. Kernthema war die nicht existierende Phase der strategischen Planung. Es 
wurde durch das AHB auf folgende Risiken hingewiesen: 
- Unklare Vorgaben in der Wettbewerbsphase, weil die Zeit für vertiefte Grundlagenabklä-

rungen wie Raumprogramm, Sicherheit, Verkehr, etc. fehlt,  
- dies kann zu Verzögerungen im nachhinein führen, weil der Wettbewerb überarbeitet 

werden muss 
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- Wettbewerbsstart vor Erteilung des Projektierungskredits durch den Gemeinderat (fehlen-
de Akzeptanz des Parlaments) 

- erhöhtes Kostenrisiko wegen zu engen Terminen und parallelen Abläufen 
- Qualitätsrisiko wegen GU Submission bei kurzer Projektierungsphase 
 

 
Abbildung 10: Terminplan vom 10. Dezember 2009: Vergleich mit Stadion Letzigrund 
 
Der erste Terminplan sollte aufzeigen, dass die Terminvorgabe des Stadtrates (Anpfiff 2014) 
unrealistisch ist. Er zeigt den Vergleich mit dem Stadion Letzigrund, welches in Rekordzeit 
gebaut wurde. Die Realisierung des Stadion Letzigrund wurde als realisierbar, und daher an-
zustreben als Vorbild genommen. Der Terminplan des Letzigrund zeigt auf, dass nicht in den 
Phasen strategische Planung Zeit gespart wurde, sondern dass die Phase Ausführungsplanung 
sozusagen wegfiel, dies mit nicht unerheblichen Folgen an der baulichen Qualität wie sich im 
Nachhinein zeigte. Die Projektentwicklung (oder strategische Planung) hingegen wurde sehr 
sorgfältig erarbeitet. 
Bei Arbeitsbeginn der Taskforce im September 2009 war die Phase strategischen Planung, 
welche erfahrungsgemäss im Minimum 12 Monate in Anspruch nimmt, bereits auf drei Mo-
nate geschrumpft. Es wurde direkt mit der Machbarkeitsstudie gestartet. Es wurde nach Lö-
sungen gesucht, wie zumindest die Eröffnung im Sommer 2015 realisiert werden könnte. Statt 
die Arbeitsschritte hintereinander zu schalten war die Vorstellung die, wenn alles parallel be-
arbeitet würde, dann gehe es schneller. 
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Eine erste Entscheidung war demnach die, die Sonderbauvorschriften parallel zum Wettbe-
werbsverfahren zu erarbeiten. Normalerweise folgt diese Planung erst nach dem Architektur-
wettbewerb weil die Sonderbauvorschriften das Wettbewerbsresultat abbilden. Eine weitere 
Entscheidung war die, mit den Architekten des verworfenen „Pentagon“ die städtebauliche 
Machbarkeit zu prüfen mit dem Ziel, bereits im Dezember 2009 dem Stadtrat die Grundlagen 
für den Wettbewerb vorzustellen. 
 

 
Abbildung 11: Projektorganisation wie sie ab Januar 2010 angedacht war 
 
Dem Steuerungsausschuss (in welchem drei Stadträte sitzen) konnte im Dezember 2009 ver-
ständlich gemacht werden, dass die Taskforce mehr Zeit benötigt um die nötigen Grundlagen 
zu erarbeiten, damit der Wettbewerb auf guter Basis ausgeschrieben werden kann. Die 
Taskforce bekam in der Folge bis Frühling 2010 Zeit um vertiefte Abklärungen machen zu 
lassen. 

7.2 Erste Anpassung des Auftrages 

Erste städtebauliche Abklärungen zeigten relativ schnell, dass durch die mit der Credit Suisse 
angedachte und kommunizierte Lösung des Landabtausches und parallelen Entwicklung der 
beiden Projekte kein befriedigendes Resultat erzielt werden kann. Die erste Studie kam so-
dann auf eine Kostenschätzung für das Stadion von CHF 170 Mio. Dies, sowie die unbefrie-
digende städtebauliche Situation veranlasste die Stadt, mit der Credit Suisse kurzfristig und 
erfolgreich über den Kauf des Grundstückes zu verhandeln. Die Projektorganisation wurde in 
der Folge angepasst weil die Credit Suisse nicht mehr im Boot war. 
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Im Kaufvertrag verpflichtet sich die Stadt, auf dem Hardturmareal ein Sportstadion zu bauen 
andernfalls die Credit Suisse ein Rückkaufsrecht ausüben kann.  
Nun war die Situation so, dass die Stadt die Chance hatte, neben dem Stadion eine kommuna-
le Wohnsiedlung zu planen. Dies war der neue Auftrag an die Taskforce durch den Steue-
rungsausschuss, zudem sollten die Machbarkeitsstudie dahingehend überarbeitet werden, dass 
die Kosten markant sinken. Weil die Machbarkeitssudie nun grundlegend angepasst werden 
musste, wurde der Terminplan überarbeitet. Neues Ziel war die vertiefte Prüfung, die Reduk-
tion der Kosten und die Einholung des Projektierungskredits beim Gemeinderat im November 
2010. Der Architekt welcher bereits im Stadion Letzigrund mit dem Raumprogramm und dem 
Stadionlayout beauftragt war, wurde mit der neuen Machbarkeitsstudie beauftragt. Die Lei-
tung der Taskforce wechselte aus Kapazitätsgründen zum Departementssekretär des Finanz-
departementes. 
 

 
Abbildung 11: Terminplan 18. Juni 2010 
 
Nun hatte man bereits ein halbes Jahr Verzug auf den ursprünglichen Terminplan. Parallel zu 
den städtebaulichen Überlegungen wurde durch das Finanz- und das Sportdepartement an der 
Finanzierungsidee beziehungsweise am Betriebskonzept mit Businessplan gearbeitet. Im Juni 
2010 lag die überarbeitete Machbarkeitsstudie, mit einer Grobkostenschätzung von 135 Mio. 
CHF vor. Dies war die Basis für die Einholung des Projektierungskredits beim Gemeinderat.  

7.3 Zweite Anpassung des Auftrages 

Die Wettbewerbe hätten im Dezember 2010 ausgeschrieben werden sollen. Da nun aber das 
städtische Budget 2011 vom Gemeinderat zurückgewiesen wurde, stoppte der Stadtrat offi-
ziell das Projekt Stadion Zürich für mindestens ein Jahr. Dies kam dem Projekt insofern zu 
gute, als wichtige Abklärungen (betreffend Lärmsituation) welche aus Zeitmangel nicht abge-
schlossen werden konnten, nun (inoffiziell) vertieft überarbeitet werden konnten. 
Auch das Finanzierungskonzept wurde grundlegend neu gedacht. Weil im neuen Layout nach 
Diskussionen mit den Fanvertretern der Clubs, Stehplätze vorgesehen sind, hat die FIFA den 
mit ihr verhandelten Beitrag von CHF 20 Mio. vom Projekt zurückgezogen. Das Stadion soll 
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nun im Wesentlichen von der Stadt bezahlt werden und geht, wie das Stadion Letzigrund, ins 
Eigentum der IMMO über. Ab sofort war also auch die IMMO in der Taskforce. Einzig die 
Betreiberrolle ist weiterhin unklar, angedacht ist die Gründung einer Betriebs AG. Das Sport-
amt übernimmt in der weiteren Planung diese Rolle als Platzhalter, mit dem Risiko, dass Um-
planungen durch andere Ideen der zukünftigen Betreiberin ins Haus stehen. 
 

 
Abbildung 12: Terminplan Januar 2011 
 
Durch Gespräche mit den Clubs und vor allem mit den Fanvertretern der Clubs wurde deut-
lich, dass das Layout wie vorgesehen auf keine Akzeptanz stösst. Die Heimsektoren wären 
nebeneinander in der Nordkurve geplant worden und der Gastsektor in der Südkurve. Kosten- 
und Sicherheitsüberlegungen gaben hier den Ausschlag. Der FCZ besteht auf ihrer „Südkur-
ve“, dies hatte wiederum Folgen auf die Machbarkeitsstudie, diese Änderung und die durch 
die vertieften Abklärungen gewonnenen Erkenntnisse bezüglich Verminderung des Veranstal-
tungslärms bewirkten wiederum eine Anpassung der Kostenschätzung auf CHF 150 Mio.. 
Diese CHF 150 Mio. sind politisch das absolute Maximum. Diese Zielkosten wurden im 
Wettbewerb vorgegeben. 
 

 
 
Abbildung 13: Terminplan Mai 2012 
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Verglichen mit dem ersten Terminplan haben wir heute zwei Jahre Verzug.  
Hypothese: Das Projekt Stadion Zürich hätte in derselben Zeit mit weniger Ressourcen 
gleichweit entwickelt werden können wenn nach Verfahrenshandbuch vorgegangen worden 
wäre.  
 

 
Abbildung 14: Modellfoto der Wettbewerbsresultate Wohnen und Stadion, Oktober 2012 
 
Fazit: das Projekt Stadion wurde mit der Phase Machbarkeit gestartet, in der Hoffnung es so 
möglichst schnell vorwärtszubringen. Fakt ist aber, dass verschiedene Rückschlaufen nötig 
waren weil die vorgängigen Phasen Strategie bis Projektdefinition nicht abschliessend bear-
beitet waren. Dies ist letztlich ein ineffizientes, weil enorm Ressoucenaufwändiges Vorgehen 
und führt nur zum Erfolg mit der Projektorganisation mittels Taskforce, also alle Chefs alle 
vier Wochen am Tisch, damit zügig entschieden werden kann, die operative Projektleitung 
muss dann aber doch ein oder mehrere Projektleitende übernehmen. 
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8 Analyse am Beispiel der Sanierung des Kongresshauses 

2009 hat der Stadtrat einen Planungsausschuss eingesetzt mit dem Auftrag, das Haus für die 
nächsten 15 Jahre instand zusetzen jedoch ohne Präjudiz für eine zukünftige Nutzung zu 
schaffen. An Planungskosten wurden dem Ausschuss CHF 2 Mio. zur Verfügung gestellt, als 
Kostendach der Sanierung wurden CHF 50 Mio. veranschlagt. Die politische Einschätzung 
war die, dass das Volk einem Darlehen an die Kongresshaus-Stiftung CHF 50 Mio. für die 
dringliche Sanierung zugestehen würde, dass dies aber die oberste Grenze sei. Ziel war die 
Sanierung der Tonhalle für die nächsten 50 Jahre und die Instandstellung des Kongresshauses 
für die Übergangszeit bis zur Vollendung des neuen Kongresszentrums in 15 Jahren.  
Der Planungsausschuss beauftragte das Amt für Hochbauten im Januar 2010 mit der Erarbei-
tung einer Machbarkeitsstudie über den Gebäudekomplex. Ziel war ein Instandsetzungskon-
zept mit einem Massnahmenkatalog in Modulen, einer Grobkostenschätzung, sowie dem 
möglichen Terminplan für die Umsetzung. Weiter sollte die Abhängigkeiten zu möglichen 
Langfristszenarien dargestellt werden.  
Es zeigte sich sehr rasch, dass das Ziel der Instandsetzung mit dem Kostendach von CHF 50 
Mio. sowie ohne eine zukünftige Nutzung zu präjudizieren schwierig zu erreichen sein würde. 
Denn: Grössere Bauarbeiten bedingen eine Baubewilligung. Wenn jedoch ein Baugesuch ein-
gereicht wird, dann muss das Gebäude den heutigen Richtlinien und Normen bezüglich 
Brandschutz, Hygiene, Behindertengängigkeit etc. entsprechen und dahingehend ertüchtigt 
werden. Für den Brandschutz bedeutet dies, dass zahlreiche neue Fluchtwege angeboten wer-
den müssen, was ohne räumliche Eingriffe nicht machbar ist. Man fängt sich sofort an zu 
überlegen was in Zukunft in diesem oder jenem Raum passieren könnte und ob nun diese 
neue Fluchttreppe in Zukunft vielleicht genau am falschen Ort ist. Kurzum, ohne Strategie 
und Betriebskonzept, welches die räumlichen Bezüge aufzeigt kann eine bauliche Machbar-
keitsstudie nicht schlüssig erarbeitet werden. An den Sitzungen des Planungsausschusses war 
dies denn auch sofort Thema, Mitglieder des Planungsausschusses gelangten in der Folge 
mehrmals an die beteiligten Stadträte mit dem Antrag doch über die zukünftige Nutzung des 
Gebäudes nachdenken zu dürfen. Den Anträgen wurde nicht stattgegeben, der Stadtrat wollte 
zuerst das neue Kongresszentrum vorwärtstreiben.  
Die Machbarkeitsstudie des AHB schlug der Kongresshaus-Stiftung neben Sofortmassnah-
men im Umfang von CHF 3.8 Mio. eine Teileinstandsetzung in 15 Modulen vor. Alle 15 Mo-
dule wurden auf ca. CHF 80 Mio. geschätzt, eine Auswahl war also zu treffen, um das Kos-
tendach von CHF 50 Mio. einzuhalten.  
Planungsausschuss und Stiftungsrat empfahlen im September 2010 dem Stadtrat die Instand-
setzung des Gebäudekomplexes (eine Auswahl von Modulen) für die geschätzten CHF 55 
Mio. in Angriff zu nehmen. Ende September 2010 wurde mittels kleinem Varianzverfahren 
eine Architektengemeinschaft mit den Arbeiten beauftragt. Eine erste Verzögerung von einem 
Jahr erfuhr das Projekt durch einen Rekurs gegen das Auswahlverfahren. Ende 2011 startete 
die Arbeitsgemeinschaft mit dem Vorprojekt (SIA Phase 3 Projektierung). Resultat des Vor-
projektes waren ernüchternde CHF 80 Mio. um das Haus überhaupt noch weiterbetreiben zu 
können. Es zeigte sich, dass in der Machbarkeitsstudie die Ohnehinkosten der Ertüchtigung 
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des Gebäudes unterschätzt worden waren. Nun kam der Planungsstopp vom Stadtrat mit dem 
Auftrag an die Projektleitung Kongresszentrum, zuerst eine umfassende Strategie für die 
Kongresslandschaft der Stadt Zürich zu erarbeiten. Solange bleiben die Planungsarbeiten fürs 
Kongresshaus liegen. 
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9 Schlussfolgerungen 

Bei der Entwicklung von Hochbauvorhaben kann die Phase der Strategischen Planung nicht 
weggelassen werden. Es gilt ein paar Schlüsselfragen zu Beginn zu klären. Es sollte eine Pro-
jektorganisation ins Leben gerufen werden mit einer klaren Rollenzuweisung. Auch bei den 
hier erläuterten hochpolitischen und sehr komplexen Projekten wo Private involviert sind 
kann nach dem städtischen Verfahrenshandbuch oder nach der SIA Ordnung 112 gearbeitet 
werden. 
Man spart letztlich keine Zeit wenn mehrere Phasen parallel bearbeitet werden, weil so immer 
wieder Rückschlaufen nötig sind weil von falschen Annahmen ausgegangen wird.  
Es braucht eine operative Projektleitung der Bauherrenvertretung spätestens ab Machbarkeits-
studie die dann das Projekt übernimmt. 
 

 
Abbildung 15: Standard Phasenplan Hochbauprojekte (Neubauten) ab Aufnahme in die Mehr-
jahresplanung, (IMMO, 2012) 
 
Die Standardphasenpläne zeigen die Dauer der Projekte ab Lancierung. Nach diesen Phasen-
plänen erstellt die IMMO den Mittelfristigen Investitionsplan für das Verwaltungsvermögen. 
Die Dauer der Phasen entsprechen einer Auswertung von 175 abgeschlossenen Projekten und 
somit langjähriger Erfahrung von IMMO und AHB und gehen davon aus, dass die Projektlei-
tenden nicht nur ein einziges Projekt betreuen , sondern mehrere gleichzeitig. Der Ablauf lässt 
sich nur durch politische Priorisierung und, für das Projekt exklusiv freigestellter Projektlei-
tung, beschleunigen. 
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9.1 Schlüsselfragen: 

1. Welche Strategie existiert für diese Projektidee?  
 Ohne Strategie keine Projektentwicklung 

2. Wie ist die Finanzierung des Projektes angedacht und über welches Konto wird die Vorfi-
nanzierung bis zur Einholung eines Projektierungskredits getätigt? 
 Wird die Stadt zu mehr als 50% finanzieren, dann wird die Stadt die Federführung im 
Projekt übernehmen.  
 Vorschlag: Vorfinanzierungskonto für solche Projekte einrichten im Budget des Hoch-
baudepartementes (HBD).  

3. Wer übernimmt welche Rolle in der Projektentwicklung? 
 

Die Finanzierungsfrage ist wegen der Rollenzuweisung eine essentielle. Wenn diese drei 
Schlüsselfragen geklärt sind, dann kann mit der Projektentwicklung gestartet werden. 

9.2 Rollenklärung 

Die Rolle der Eigentümerin, zu Beginn eine sehr wesentliche, sollte als erste zugewiesen wer-
den. Der Stadtrat hat einen Projektstab Stadtrat im Präsidialdepartement eingesetzt, mit der 
Idee, dass die Projektleitung von komplexen, dem Stadtrat wichtigen Projekten in Zukunft 
dort geleistet wird.  
Die grösste Erfahrung in der Eigentümerrolle in der Stadt Zürich haben hingegen die Mitar-
beitenden der IMMO, auch die LV kennt diese Rolle gut.  
Die Rolle der Betreiberin muss differenziert angegangen werden. Am besten steht bereits zu 
Beginn fest, wer die Baute betreiben wird, wenn dies nicht möglich ist, muss auch hier je-
mand diese Rolle interimistisch übernehmen und sich das dafür nötige, und eventuell nicht 
vorhandene Wissen, extern einkaufen. 
Beim Projekt Sanierung Kongresshaus hat diese Rolle die Kongresshaus-Stiftung, einfach. 
Das Sportamt ist bei Sportbauten gesetzt, aber wer übernimmt diese Rolle beim Kongress-
zentrum? 
Die Rolle der Bauherrenvertreterin ist bei einer städtischen Finanzierung über 50 Prozent klar 
definiert: das Amt für Hochbauten. Beim Projekt Kunsthauserweiterung war selbst dies um-
stritten. 
Wenn die Rollen geklärt sind, kann die Projektorganisation aufgezeigt werden. 

9.3 Projektorganisation 

Die Projektorganisation mit Projektpflichtenheft bildet die Grundlage für jedes Hochbauvor-
haben. Nach dem Verfahrenshandbuch wird die Projektorganisation erst nach der Phase Aus-
wahlverfahren, also erst nachdem die Architektin und die Ingenieure für das Projekt festste-
hen, aufgezeichnet. Projektorganisation und Pflichtenheft werden vom Projektausschuss (oder 
dem Steuerungsausschuss) genehmigt. Im Projektpflichtenheft werden die Rollen bestimmt 
mit den zugehörigen Kompetenzen, Aufgaben und Pflichten. 
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Bei den hier beschriebenen Projekten ist es sinnvoll bereits ab Beginn eine ordentliche Pro-
jektorganisation ins Leben zu rufen. 
Da diese Projekte sehr politisch sind, ist es sinnvoll mit einem Steuerungsausschuss zu funk-
tionieren. Im Steuerungsausschuss sitzen in Zürich, je nach Projekt, max. 4 Stadträte (bezie-
hungsweise einer weniger als in der Exekutive sind, damit nicht ein Schattenstadtrat geschaf-
fen wird). Den Vorsitz sollte der Vorstehende des Hochbaudepartementes haben, weil es sich 
letztlich um Bauprojekte handelt und im Hochbaudepartement nebst Stadtplanung das meiste 
Projektleitungsknowhow zur Verfügung steht.  
Die Sanierung des Kongresshauses ist mit Steuerungsausschuss, Projektausschuss und Pro-
jektteam organisiert, wie die grösseren städtischen Bauprojekte. Das Stadion Zürich, das neue 
Kongresszentrum und andere Projekte werden hingegen mit einer Taskforce organisiert. Der 
Begriff kommt aus dem militärischen und bedeutet Eingreiftruppe oder Einsatztruppe, ein 
Begriff, welcher in der Bauwelt völlig fremd ist, geht es hier doch darum ein komplexes Pro-
jekt mit vielen Partnern gemeinsam zu entwickeln und nicht darum, etwas zu verhindern oder 
etwas zu erzwingen. 
Man sollte von dem Begriff Abstand nehmen und die Projekte mit den üblichen Gefässen 
organisieren. 

 
Abbildung 16: Schema Projektorganisation für Phase 1 bis Machbarkeit 
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9.4 Kommunikation 

Die Kommunikation und die Öffentlichkeitsarbeit ist bei derartigen Projekten anspruchsvoll 
und Erfolgsentscheidend. Ihr sollte die nötige Aufmerksamkeit geschenkt werden, indem sie 
in die Projektorganisation integriert wird. 
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10 Begriffsklärung 

SIA Phasen des Lebenszyklus eines Gebäudes: 
 
Phase 1: strategische Planung Bedürfnisformulierung, Lösungsstrategien 
Phase 2: Vorstudien Projektdefinition, Machbarkeitsstudie, Auswahlverfahren 
Phase 3:  Projektierung  Vorprojekt, Bauprojekt, Bewilligungsverfahren 
Phase 4: Ausschreibung  Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 
Phase 5: Realisierung  Ausführungsprojekt, Ausführung, Inbetriebnahme / Ab-

schluss 
Phase 6: Bewirtschaftung  Betrieb, Erhaltung 
Projektausschuss:  Gremium unter Federführung des/der Eigentümervertete-

rIn in der SIA Phase 1 
Steuerungsausschuss:  strategisches Entscheidgremium während der gesamten 

Phase der Projektentwicklung 
Projektteam: operatives Team unter Federführung der bauherrenvertre-

tung 
Taskforce: militärischer Begriff der Eingreiftruppe oder Einsatzgrup-

pe bedeutet. 
Projektausschuss: Gremium unter Federführung der Bauherrenvertretung ab 

Phase Planerwahl, beziehungsweise Architekturwettbe-
werb 
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